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Dr. Michael Vondenhoff
– Hauptgeschäftsführer –

„Tag des Handwerks“

Fünf Millionen Handwerker in Deutschland sind fast 
365 Tage im Jahr für Ihre Kunden da. Grund genug, 
die „Wirtschaftsmacht von nebenan“ einen Tag hoch 
leben zu lassen.

Am 15. September 2012 feierte das deutsche Hand-
werk unter dem Motto  „Wir sind Handwerker. Wir 
können das.“  Zahlreiche Aktionen sorgten in der Öf-
fentlichkeit dafür, dass keiner an den Leistungen des 
Handwerks vorbeikommt.

Mit einer ganz besonderen Aktion feierte die Kreis-
handwerkerschaft Heinberg, die Straßenbauer-Innung 
Rurtal, das Berufskolleg Geilenkirchen und die Stadt 
Geilenkirchen gemeinsam den  „Tag des Handwerks 
2012“  vor dem Rathaus in Geilenkirchen.

Die Auszubildenden der Innungsfachbetriebe der 
Straßenbauer-Innung Rurtal hatten sich hierzu etwas 

meint Ihr

Besonderes einfallen lassen. Auf dem Vorplatz des Rat-
hauses in Geilenkirchen pfl asterten Auszubildende des 
3. Lehrjahres auf einer Fläche von 2,5 X 3 Metern un-
ter den fachmännischen Augen des Lehrlingswartes 
und der Ausbildungsmeister im Straßenbauerhand-
werk des BGZ – Berufsbildungs- und Gewerbeförde-
rungszentrum der Handwerkskammer Aachen in Sim-
merath – sowie dem Interesse und den Kommentaren 
vieler interessierter Passanten das Stadtwappen der 
Stadt Geilenkirchen. Die Innungsfachbetriebe hatten 
für diese Aktion die Materialen ausgesucht und bereit 
gestellt.

Mit dieser nachhaltigen Aktion sorgte das Handwerk 
symbolisch dafür, dass keiner an den Leistungen des 
Handwerks vorbei kommt. Dies wird sich auch in Zu-
kunft nicht ändern. Denn egal, ob gepfl astert, geteert 
oder Parkett verlegt wird  –  das Handwerk hat  „gol-
denen Boden“,
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Hauptgeschäftsstelle Geilenkirchen

Nikolaus-Becker-Straße 18, 52511 Geilenkirchen
Telefon: (02451) 62 01-0, Telefax: (02451) 62 01-62
eMail: info.gk@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de
oder besuchen Sie uns im Internet:
www.kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Öffnungszeiten:

 Montag bis Mittwoch 7.30 Uhr – 12.30 Uhr
 und  13.15 Uhr bis 16.30 Uhr

 Donnerstag 7.30 Uhr – 12.30 Uhr
 und 13.15 Uhr bis 17.30 Uhr

 Freitag 7.30 Uhr – 12.30 Uhr

Herr Geschäftsführer Johannes Willms steht jeden Freitag 
unseren Mitgliedsbetrieben aus dem Altkreis Erkelenz in 
unserem Büro in Erkelenz, Franziskanerplatz 13, in der Zeit 
von 7.30 bis 12.30 Uhr mit Rat und Tat zur Verfügung.

Während dieser Zeit ist er telefonisch oder per Fax zu erreichen 
unter: Telefon: 0 24 31 / 9 60 70, Telefax: 0 24 31 / 96 07 69

Während der Urlaubszeiten wird Herr Willms durch andere 
Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft Heinsberg vertreten.

Kreishandwerkerschaft HeinsbergKreishandwerkerschaft Heinsberg

Hauptgeschäftsführer
Dr. Michael Vondenhoff   . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-13
vondenhoff@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Geschäftsführer
Johannes Willms  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-29
willms@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Sekretariat
Barbara Conrads  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-13
conrads@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Kasse
Manfred Konheiser, Kassenleiter  . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-15
konheiser@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Rechtsberatung
rechtsberatung@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de. . (0 24 51) 62 01-21

Handwerksrolle
Wilfried Gerads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-20
gerads@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Ausbildungs- und Prüfungswesen
Ingrid Jansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-17
jansen@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Gia-Nghi Khew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-19
khew@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Jan Lenzen (Auszubildender)  . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-18
lenzen@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Bildungsstätten

Kfz.-Werkstatt, Geilenkirchen
Werner Knoben, Ausbilder. . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-30
knoben@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Heinz-Gerd Schmitz, Ausbilder . . . . . . . . . . . . (0 24 51) 62 01-40
schmitz@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

SHK-Werkstatt, Erkelenz-Bellinghoven
Horst Heuter, Ausbilder . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 31) 9 45 16-13
heuter@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Telefax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 31) 9 45 16-12

Elektro-Werkstatt, Erkelenz-Terheeg
Udo Straten, Ausbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 31) 9 77 06-20
straten@kreishandwerkerschaft-heinsberg.de

Telefax  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0 24 31) 9 77 06-15
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In Zusammenarbeit mit dem Berufskolleg 
Ernährung Soziales Technik, Geilenkirchen 
und den Fachbetrieben der Straßenbauer-
Innung Rurtal haben die Straßenbauer-
Auszubildenden des dritten Lehrjahres ein 
außergewöhnliches Projekt zum „Tag des 
Handwerks 2012“ in Angriff  genommen.

Fachliche Unterstützung erhielten die sich 
bei der Arbeit abwechselnden zehn Schü-
ler des dritten Lehrjahres durch Lehrlings-
wart Arnold Nießen sowie von den Aus-
bildern und Straßenbauermeistern Branko 

Malenkovic und Walter Frohn vom BGZ 
Simmerath. Darüber hinaus wurden sie 
von den Fachlehrern Oberstudienräte 
Christian Krause und Christoph Wilms 
vom Berufskolleg Geilenkirchen unter-
stützt.

Auszubildende der Straßenbauer-Innung Rurtal fertigen Geilenkirchener
Stadtwappen zum „Tag des Handwerks 2012“ an

„Kunst, die mit Füßen getreten wird!“

Im Vorfeld hatten Mitarbeiter des Bauho-
fes der Stadt Geilenkirchen die Planfl äche 
vor dem Geilenkirchener Rathaus mit 
dem Entfernen des Belages und Ausbag-
gern vorbereitet. 3,50 x 2,40 Meter war 
das Areal groß, in dem sich alsbald das 
recht anspruchsvolle Wappen der Stadt 
Geilenkirchen mit Löwe und Sittich 
„tummeln“ werden.

„Hier wird Kunst geschaff en, die mit Fü-
ßen getreten wird“, so Arnold Nießen au-
genzwinkernd. „Aber im Ernst: Hier wer-
den ausgesprochen hochwertige Materiali-
en eingebracht. An diesem Wappen wer-
den wir noch sehr lange Freude haben.“
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weiter nächste Seite »»»

„Mit dieser doch eher fi ligranen Arbeit 
zeigen die sonst als robust bekannten Stra-
ßenbauer, wie vielseitig ihr Beruf ist,“ so 
der Obermeister der Straßenbauer-Innung 
Rurtal, Dipl.-Ing. Dietmar Frenken.

Das Ergebnis von 3 Tagen Pfl asterarbeiten 
wurde am 15. September 2012 am „Tag 
des Handwerks 2012“ offi  ziell in einer 
kleinen Feierstunde seiner Bestimmung 
übergeben.

Rurtal, Dipl.-Ing. Dietmar Frenken.

DDas Ergebnis von 3 Tag
wurde am 15. Septemb
des Handwerks 2012“
kleinen Feierstunde se
übergeben.

Th omas Fiedler, Bürgermeister der Stadt 
Geilenkirchen, die Akteure der „Pfl as-
teraktion“ und rund 50 Besucher waren 
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„Auf Innungsebene versuchen wir für 
unsere angeschlossenen Betriebe ein 
Sprachrohr zu sein. Auch die gemeinsam 
mit der Bau-Innung durchgeführte 
Lossprechungsfeier stärkt die Gemein-
schaft. Perfekt von der Kreishandwerker-
schaft organisiert ist dieses jährliche Fest 
ein würdiger Rahmen für die Losspre-
chung der Auszubildenden und die 
Erhebung in den Gesellenstand. Besucht 
von zahlreichen Ehrengästen, Firmenver-
tretern, Freunden und Verwandten fi ndet 
man auch im Anschluss viele Möglichkei-
ten zum Meinungsaustausch bei lockerer 
Stimmung. Für unser Handwerk lohnt 
sich ein Innungsbeitritt. Immer!“ 

Dietmar Frenken, Obermeister der 
Straßenbauer-Innung Rurtal

„W
ar
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“

bei der Übergabe und Enthüllung des 
Stadtwappens anwesend. Bürgermeister 
Fiedler und die Akteure  trugen ein blaues 
T-Shirt mit dem Aufdruck der Hand-
werkswerbekampagne „Der Stoff  aus dem 
die Helden sind“.

In seiner Begrüßung ging Fiedler auf die 
Geschichte des Stadtwappens und insbe-
sondere des Vogels (Sittich) ein. Aus An-
lass des „Tag des Handwerks“ war die Idee 
gereift, in der Stadt, in der die Kreishand-
werkerschaft ihren Sitz hat, etwas Außer-
gewöhnliches zu installieren. Das Wappen 
war ein Angebot, das ich nicht ablehnen 
konnte. „Das ist auch eine Gelegenheit, 
die Verbundenheit der Stadt Geilenkir-
chen zum Handwerk zu demonstrieren“, 
so Bürgermeister Fiedler weiter.

Der Obermeister der Straßenbauer-In-
nung Rurtal, Dipl.-Ing. Dietmar Frenken, 
erläuterte den Anlass näher: „Das war ei-
gentlich eine Schnapsidee, die aus der In-
nungsversammlung heraus entstanden 
ist“. Man habe dort überlegt, womit sich 
die Innung zum „Tag des Handwerks weiter nächste Seite »»»

2012“ präsentieren könne. Hier habe 
letztendlich der Schulleiter des Berufskol-
legs Geilenkirchen, Rolf-Dieter Crott den 
entscheidenden Vorschlag unterbreitet.

„Diese Aktion der Straßenbauer am „Tag 
des Handwerks“ soll in der Region die 
Leistungen und die Berufsmöglichkeiten 
des Handwerks verdeutlichen“, so der 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerk-
erschaft Heinsberg, Dr. Michael Vonden-
hoff , der sich auf weitere Aktionen in den 
nächsten Jahren am „Tag des Handwerks“ 
freut.
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Ihre Elektromeisterbetriebe Ihre Elektromeisterbetriebe 
im Kreis Heinsbergim Kreis Heinsberg

Als das abgedeckte „Kunstwerk“ der Stra-
ßenbauer-Oberstufe enthüllt wurde, ging 
ein Raunen durch die Zuschauermenge. 

Der Applaus war den Auszubildenden si-
cher. Auch Bürgermeister Th omas Fiedler, 
der Kreisdirektor und designierte Haupt-

geschäftsführer der Handwerkskammer 
Aachen, Peter Deckers, die Ausbilder und 
Lehrer sowie die anderen Gäste zeigten 
sich begeistert.

Bürgermeister Fiedler hatte zusammen 
mit Peter Deckers, sowie dem Hauptge-
schäftsführer der Kreishandwerkerschaft 
Heinsberg, Dr. Michael Vondenhoff  und 
Obermeister Dietmar Frenken die Aufga-
be, den Schlussstein in den Boden einzu-
setzen.

„Die Arbeit hat uns viel Spaß gemacht, 
wir haben von Herrn Nießen viel gelernt. 
Das würden wir jederzeit wieder ma-
chen!“, schauten die Auszubildenden der 
Straßenbauer-Oberstufe auf die interes-
sante Arbeit zurück.



Ihre ElektromeisterbetriebeIhre Elektromeisterbetriebe
im Kreis Heinsbergim Kreis Heinsberg

Der beste 
Platz für
Ihre Anzeige.
Kontakt: Uwe Lemke, 
(02183) 41 60 33
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Ihr Mitarbeiter erscheint ständig zu spät, 
bummelt bei der Arbeit oder meldet sich 
verspätet krank? Als Reaktion auf derarti-
ge Pfl ichtverstöße können Sie als Arbeit-
geber Ihren Arbeitnehmer abmahnen. 
HGF Dr. Vondenhoff  sprach mit Rechts-
anwalt Markus Engels, Fachanwalt für Ar-
beits- und Sozialrecht, über Fallstricke 
und rechtliche Anforderungen.

Vondenhoff : Was kann abgemahnt werden?

Engels: Abmahnungsfähig sind zunächst alle 
Pfl ichtverletzungen im Verhaltens- und Leis-
tungsbereich. Z.B. die verspätete Arbeitsauf-
nahme, das Nichtbefolgen von Arbeitsanwei-
sungen, verspätete Krankmeldung, Störung 
des Betriebsfriedens, Verstöße gegen Rauch- 
und Alkoholverbote sowie Beleidigungen. 

Kommt es zu Pfl ichtverletzungen im Ver-
trauensbereich, ist die Rechtssprechung 
deutlich strenger. Hier ist in vielen Fällen 
eine vorherige Abmahnung entbehrlich. 
Beispiele sind etwa strafbare Handlungen 
wie Diebstahl, Unterschlagung oder Be-
trug. Auch die Annahme von Schmiergel-
dern, Verrat von Betriebsgeheimnissen, 
sexuelle Belästigung usw. fallen in den 
Vertrauensbereich. Im Grundsatz gilt: 
Liegt ein steuerbares Verhalten des Arbeit-
nehmers vor und kann eine Wiederher-
stellung des Vertrauens erwartet werden, 
muss vorab abgemahnt werden.

Vondenhoff : Wer darf abmahnen?

Engels: Abmahnungsberechtigt ist nicht 
nur der Arbeitgeber selbst, sondern jeder 
Vorgesetzte, der gegenüber dem betroff e-
nen Arbeitnehmer weisungsbefugt ist. 

Auch ein vom Arbeitgeber beauftragter 
Rechtsanwalt kann eine Abmahnung aus-
sprechen.

Vondenhoff : Wie oft darf abgemahnt 
werden?

Engels: Es gibt keine Bestimmte Mindest-
zahl an Abmahnungen. Die vielfach ange-
nommene Regel, wonach eine Kündigung 
erst nach drei Abmahnungen ausgespro-
chen werden kann, ist unzutreff end. Maß-
geblich sind vielmehr die konkreten Um-
stände des Einzelfalles.

Bei gravierenden Verstößen kann bereits 
beim ersten Wiederholungsfall gekündigt 
werden. Für Bagatellen muss mehrfach 
abgemahnt werden. Im übrigen können 
zahlreiche Abmahnungen wegen gleichar-
tiger Pfl ichtverletzungen, denen keine 
weiteren arbeitsrechtlichen Konsequenzen 
folgen, kontraproduktiv sein. Sie schwä-
chen nämlich die Warnfunktion der Ab-
mahnung so ab, dass u. U. – trotz eines 
weiteren Vertragsverstoßes – nicht gekün-
digt werden kann. Der Arbeitgeber muss 
in den Fällen die letzte Abmahnung vor 
Aussprache der Kündigung besonders ein-
dringlich gestalten, etwa durch einen be-
sonders hervorgehobenen Text „letztmali-
ge Abmahnung“.

Wartezeit: In den ersten 6 Monate der Be-
schäftigung ist in Kleinbetrieben mit re-
gelmäßig nicht mehr als 10 Arbeitneh-
mern eine Abmahnung vor Ausspruch ei-
ner Kündigung nicht erforderlich.

Vondenhoff : Welche Konsequenzen ha-
ben pauschale Vorhaltungen?

Engels: Die Abmahnung muss inhaltlich 
konkret sein und es dem Arbeitnehmer er-
möglichen, nachzuvollziehen, welche Ver-
fehlungen ihm vorgeworfen werden. Jegli-
che pauschalen Vorhalte führen zur Un-
wirksamkeit der Abmahnung. Dies gilt ins-
besondere für Vorwürfe wie beispielsweise: 
„Sie kommen dauernd zu spät“ oder aber 
„Ihre Arbeitsleistung lässt zu wünschen üb-
rig“. Solche Vorwürfe möge ein grundsätz-
lich gestörtes Vertrauensverhältnis belegen, 
sind aber als wirksame Abmahnung un-
tauglich. Die einzelnen Vorwürfe sollten 
mit der Angabe von Datum und ggf. Uhr-
zeit und Dauer präzisiert werden.

Vondenhoff : Welche Fristen gelten?

Engels: Es gibt keinerlei Fristen, innerhalb 
der eine Abmahnung erklärt werden muss. 
Nach Ablauf von 2 oder 3 Wochen kann 
eine Abmahnung daher noch erteilt werden. 
Das Abmahnungsrecht verwirkt jedoch, 
wenn der Arbeitgeber durch sein Verhalten 
zu erkennen gegeben hat, dass er die Angele-
genheit nicht mehr verfolgen möchte.

Vondenhoff : Sind Sammelabmahnun-
gen möglich?

Engels: Arbeitgeber mahnen häufi g mehre-
re Pfl ichtverletzungen gesammelt in einem 
Abmahnungsschreiben ab. Damit sind je-
doch erhebliche Risiken verbunden. In der 
Rechtssprechung besteht Einigkeit darüber, 
dass eine Abmahnung bereits dann ungül-
tig ist, wenn sie mehrere Vorwürfe enthält 
und sich im Prozess nur eine von allen als 
unhaltbar erweist. Es ist daher zu empfeh-
len, mehrere Pfl ichtverletzungen mit meh-
reren Abmahnungen abzumahnen.

10 Fragen zur Abmahnung
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Vondenhoff : Bedarf es immer einer Kün-
digungsandrohung?

Engels: Abmahnungen sind nur dann for-
mell wirksam, wenn am Ende konkret die 
Kündigung für den Wiederholungsfall an-
gedroht wird. In vielen Fällen wird dieser 
Satz schlicht vergessen oder aber aus ande-
ren Gründen nicht aufgenommen. Dies 
führt zur Unwirksamkeit der Abmahnung. 
Die Kündigungsandrohung muss als solche 
verstanden werden können. Werden ledig-
lich „arbeitsrechtliche Konsequenzen“ an-
gedroht werden, ist dies nicht ausreichend.

Vondenhoff : Was ist von mündlichen Ab-
mahnungen zu halten.

Engels: Eine Abmahnung kann formfrei 
ausgesprochen werden. Auch die mündli-
che Abmahnung ist damit wirksam. Wird 
aber der Ausspruch einer mündlichen Ab-
mahnung bestritten, muss der Arbeitgeber 
Beweis antreten. Dies wird ihm nur mög-
lich sein, wenn bei dem Abmahnungsge-
spräch weitere Zeugen zugegen waren.

Vondenhoff : Wann wird eine Abmah-
nung unwirksam?

Engels: Die Wirkung einer Abmahnung ist 
zeitlich begrenzt. Welche Fristen gelten, hängt 
nach der Rechtssprechung von den Umstän-
den des Einzelfalles abhängig, insbesondere 
von der Art der Verfehlung und des Verhal-
tens des Arbeitgebers im Anschluss an eine 
Abmahnung. Als Faustformel gilt: Spätestens 
nach 2 Jahren verliert eine Abmahnung ihre 
Wirkung, wenn es zwischenzeitlich nicht zu 
weiteren Verfehlungen gekommen ist.

Vondenhoff : Welche Rechte stehen dem 
Arbeitnehmer zu?

Engels: Auf die Unwirksamkeit einer Ab-
mahnung kann sich der Arbeitnehmer Mo-
nate oder gar Jahre später noch berufen. Ihm 
steht es frei, eine Gegendarstellung zur Per-
sonalakte zu reichen, die Beseitigung und 
Rücknahme einer ungerechtfertigten Ab-
mahnung verlangen und hierzu eine Ab-
mahnungsklage beim Arbeitsgericht erhe-
ben. Die Kosten einer Abmahnungsklage 
belaufen sich bei einem Bruttomonatsgehalt 
von beispielsweise 3.000,– € und einer Eini-
gung im Prozess auf 810,99 € brutto. Ge-
richtskosten entstehen in diesem Falle keine.

Vondenhoff : Vielen Dank für Ihre recht-
liche Ausführung.

Rechtsanwalt Markus Engels, Aachen im Gespräch mit
KH-Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Vondenhoff
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Photovoltaikanlagen
von Bernd Krückel MdL, Steuerberater aus Heinsberg

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
installieren auf dem Dach ihres Hauses 
eine Photo-voltaikanlage. Durch das 
Betreiben dieser Anlagen erzeugen sie 

Strom, den sie an den Energieversorger 
veräußern oder für die eigenen Zwecke 
nutzen. Wer sich dafür entscheidet, 
zum Stromproduzenten zu werden, 

sollte beachten, dass man mit einer So-
laranlage zum Unternehmer wird. Hier 
gilt es einige steuerliche Regelungen zu 
berücksichtigen. 

Dienstleistungsangebot der
Kreishandwerkerschaft Heinsberg

Inkasso

Unsere Inkassostelle unterstützt Sie als Innungsmitglied 
schnell und zuverlässig bei der Einziehung Ihrer Außen-
stände.

Zahlt Ihr Schuldner trotz Mahnung auf eine unbestrittene 
Forderung nicht oder nur einen Teilbetrag, können Sie 
diese Fälle zur Bearbeitung an unsere Inkassostelle weiter-
leiten.

Unser Inkassoservice umfasst die außergerichtliche Forde-
rungseinziehung, Einleitung von gerichtlichen Mahn- 
und Vollstreckungsverfahren, Einleitung und Überwa-
chung von  Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Abschluss 
von Ratenzahlungsvereinbarungen und die Überwachung 
des Forderungseingangs.

Die Kreishandwerkerschaft Heinsberg steht Mitgliedern 
in Rechtsfragen unter der Rufnummer 02451/620121 zur 
Verfügung.
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Bernd Krückel MdL,
Steuerberater aus Heinsberg

Wer den mit einer Photovoltaik-Anla-
ge erzeugten Strom ins öffentliche 
Netz einspeist und dafür eine Vergü-
tung erhält, gilt im Sinne des § 15 des 
Einkommensteuergesetzes als Gewer-
betreibender, der Einnahmen macht, 
die wiederum einkommensteuer-
pflichtig sind. Diese unternehmeri-
sche Tätigkeit muss dem Finanzamt 
gemeldet werden!

Immerhin können die Ausgaben für 
den Betrieb der Solaranlage als Be-
triebsausgaben abgezogen werden. 
Hierzu zählen unter anderem die lau-
fenden Betriebskosten oder auch die 
Kosten für Reparatur, Wartung und 
Versicherung.

Im Regelfall können die Anschaffungs-
kosten einer Solaranlage 20 Jahre lang 
abgeschrieben werden, was der übli-
chen Nutzungsdauer einer Solaranlage 
entspricht. Außerdem können private 
Stromerzeuger im Jahr der Anschaffung 
eine Sonderabschreibung von 20 Pro-
zent der Anschaffungskosten geltend 
machen.

Mit der Umsatzsteuerpflicht muss der 
Solarunternehmer dem Netzbetreiber 
19 Prozent Umsatzsteuer auf die Ein-
speisevergütung in Rechnung stellen 
und diese ans Finanzamt abführen. Die 
staatlich festgeschriebenen Sätze, die 
der private Stromproduzent bekommt, 
sind demnach Nettobeträge.

Wenn der Gewerbeertrag den Freibe-
trag von 24 500 Euro im Jahr über-
steigt, fällt die Gewerbesteuer an. Lie-
gen die Vorjahresumsätze unterhalb 
von 17 500 Euro, gelten die Betreiber 
als Kleinunternehmer, so dass keine 
Umsatzsteuer anfällt.

Wenn der Umsatz im Kalenderjahr 
nicht höher als 500.000 Euro und der 
Gewinn nicht höher als 50.000 Euro ist, 
werden anhand einer einfachen Einnah-
men-Überschuss-Rechnung die Gewin-
ne und Verluste aus dem Solarbetrieb 
ermittelt. Dies wird bei den herkömmli-
chen Kleinanlagen immer der Fall sein.

Jedem Anlagenbetreiber ist zu empfeh-
len, mit seinem Steuerberater über die 

Möglichkeiten der steuerlichen Be-
handlung zu sprechen.
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Bauunternehmung
» Speis GmbH & Co.KG
 www.bau-speis.de

» Camedda GmbH
 www.bau-und-mehr.de

Metallbau
» Verzinkerei März
 www.feuerverzinken.de

Wer kennt das nicht:  Die Pfl anzen im nach-
barlichen Garten wachsen und wuchern, 
hängen über das Grundstück und versperren 
die Sicht oder den Zugang zu einem Grund-
stück. Schnell ist ein solches Problem durch 
den Griff  zur Gartenschere und den Rück-
schnitt der störenden Pfl anze erledigt.

Doch Vorsicht! Veranlassen Sie als Verwalter 
oder schneiden Sie selbst die vom Nachbar-

grundstück herunterhängenden Äste, schä-
digen Sie damit die im Eigentum des Nach-
barn stehenden Pfl anzen. Zwar steht Ihnen 
in einem solchen Fall das Selbsthilferecht 
nach § 910 Abs. 1 BGB zu, das Ihnen das 
Recht einräumt, einen Anspruch durch eige-
nes Handeln durchzusetzen oder zu sichern.

Dieses Recht setzt aber voraus, dass dem 
Nachbarn eine angemessene Frist zur Selbst-

vornahme gesetzt wurde. So hat es das Ober-
landesgericht Frankfurt entschieden (OLG 
Frankfurt, Urteil vom 15.6.2011, AZ: 4 O 
240/09).

Im entschiedenen Fall hatte ein Hausverwalter 
einfach herunterhängende Zweige von den 
Pfl anzen des Nachbarn abgeschnitten, worauf 
die Pfl anzen teilweise abgestorben waren. Der 
Nachbar erhob daraufhin Klage auf Schadens-
ersatz und zukünftiges Unterlassen. Das zu-
künftige Unterlassen konnte der Nachbar ver-
langen. Der Hausverwalter war nämlich nicht 
zur Selbsthilfe berechtigt, weil er dem Nach-
barn keine angemessene Frist zur Beseitigung 
der herunter hängenden Äste gesetzt hatte. 

Mit seinem Schadensersatzbegehren war der 
Nachbar jedoch nicht erfolgreich, da der 
Schaden bei einem Rückschnitt durch den 
Eigentümer/Verwalter auch eingetreten wäre.

Fazit: Fühlen Sie sich durch Äste Ihres Nach-
barn gestört, greifen Sie erst dann zur Garten-
schere, wenn sie dem betreff enden Eigentümer 
eine angemessene Frist zur Selbstvornahme ge-
setzt haben und diese erfolglos abgelaufen ist.

Haus und Grund

Das Recht auf Beseitigung
störender Äste



Ihre Maler-FachbetriebeIhre Maler-Fachbetriebe
und Partnerund Partner
im Kreis Heinsbergim Kreis Heinsberg Der Malerteufel
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Abhängig Beschäftigte sind gesetzlich un-
fallversichert – auch wenn sie illegal tätig 
werden. Dies entschied der 9. Senat des 
Hessischen Landessozialgerichts. 

Ein serbischer Staatsangehöriger war mit 
Touristenvisum und ohne Arbeitserlaub-
nis in die Bundesrepublik eingereist und 
lebte bei seinem Onkel. Dieser vermittelte 
ihm eine Tätigkeit für einen Subunterneh-
mer auf einer Brückenbaustelle im Land-
kreis Bergstraße. Bereits am ersten Ar-
beitstag geriet der zu diesem Zeitpunkt 
erst 20-jährige Mann in Kontakt mit der 
unter der Brücke verlaufenden Oberlei-
tung. Infolge der Stromverletzung und 
den dabei erlittenen schwersten Verbren-

Auf den in § 7 b Abs. 1 Nr. 2 HWO gefor-
derten Zeitraum einer insgesamt sechsjäh-
rigen Berufstätigkeit sind die der Gesel-
lenprüfung vorausgehenden Ausbildungs-
zeiten oder Tätigkeiten als Gehilfe nicht 
anzurechnen. 

Der Kläger begehrt die Erteilung einer 
Ausübungsberechtigung zur Eintragung 
in die Handwerksrolle im Maurer- und 
Betonbauerhandwerk.

Der Kläger stellte bei der Beklagten einen 
Antrag gemäß § 7 b HWO auf Erteilung 
einer Ausübungsberechtigung zur Eintra-
gung in die Handwerksrolle im Maurer- 
und Betonbauerhandwerk und fügte dem 
Antrag ein Gesellenprüfungszeugnis im 
Maurerhandwerk von ca. vor 2 Jahren, 
ein Zeugnis der Firma A, ca. 4 ½ Jahre alt 
und eine Bescheinigung der Handwerks-
kammer M., auch ca. 4 ½ Jahre alt, auf 
Zulassung zur Meisterprüfung, welche 
unter der Bedingung erfolgte, dass zu Be-
ginn der Meisterprüfung der Nachweis 
einer bestandenen Gesellenprüfung vor-
gelegt wird. 

nungen mussten ihm Gliedmaßen ampu-
tiert werden. Die Berufsgenossenschaft 
lehnte die Anerkennung als Arbeitsunfall 
ab. Ein Beschäftigungsverhältnis könne 
nicht nachgewiesen werden. Es sei durch-
aus möglich, dass der junge Mann als 
Selbstständiger tätig geworden sei. 

Die Darmstädter Richter gaben dem in 
Frankfurt am Main wohnhaften Kläger 
Recht und verurteilten die Berufsgenos-
senschaft dazu, das Unfallereignis als Ar-
beitsunfall anzuerkennen und zu entschä-
digen. Aufgrund der Zeugenaussagen sei 
davon auszugehen, dass der verletzte jun-
ge Mann als abhängig Beschäftigter gear-
beitet habe. Er sei zur Erledigung be-

Die Beklagte lehnte die Erteilung einer 
Ausübungsberechtigung zur Eintragung 
in die Handwerksrolle im Maurer- und 
Betonbauerhandwerk mit der Begrün-
dung ab, dass die erforderlichen 6 Gesel-
lenjahre und auch die erforderlichen 4 
Jahre in leitender Funktion im Maurer- 
und Betonbauerhandwerk nicht nachge-
wiesen seien. 

Dagegen legte der Kläger Widerspruch 
ein, den er damit begründete, die Voraus-
setzungen des § 7 b HWO seien in seiner 
Person gegeben, weil er im betreff enden 
Handwerk seit nunmehr 12 Jahren tätig 
sei. Hiervon leite er für die Dauer von 8 
Jahren seinen Betrieb als Geschäftsführer. 
Die berufl iche Qualifi kation habe er 
durch die Gesellenprüfung nachgewiesen. 

Mit Widerspruchsbescheid wies die Be-
klagte den Widerspruch des Klägers zu-
rück und führte zur Begründung aus, dass 
in dem zu betreibendem Handwerk eine 
Tätigkeit von insgesamt 6 Jahren ausgeübt 
worden sein muss, davon insgesamt 4 Jah-
re in leitender Stellung.

stimmter Brückenarbeiten angewiesen 
worden und sollte hierfür einen festen 
Stundenlohn erhalten. Material, Werk-
zeug und selbst Schutzhandschuhe seien 
ihm zur Verfügung gestellt worden. Dass 
kein schriftlicher Arbeitsvertrag geschlos-
sen worden sei, sei insoweit unerheblich. 
Die Annahme der Berufsgenossenschaft, 
der Kläger habe als selbstständiger Unter-
nehmer auf der Brücke gearbeitet, sei le-
bensfremd. Ferner sei unfallversiche-
rungsrechtlich nicht relevant, dass der 
Kläger „schwarz“ gearbeitet habe. Denn 
nach der ausdrücklichen gesetzlichen Re-
gelung schließe auch verbotswidriges 
Handeln den gesetzlichen Unfallversiche-
rungsschutz nicht aus. 

Die Klage des Klägers blieb ohne Erfolg. 
Die Erteilung einer Ausübungsberechti-
gung für ein zulassungspfl ichtiges Hand-
werk – um ein solches handelt es sich 
beim Maurer- und Betonbauerhandwerk 
– setzt nach § 7 b Abs. 1 Nr. 2 HWO ne-
ben der bestandenen Gesellenprüfung vo-
raus, dass der Betreff ende in dem zu be-
treibendem zulassungspfl ichtigen Hand-
werk oder in einem mit diesem verwand-
ten zulassungspfl ichtigen Handwerk oder 
in einem dem zu betreibendem zulas-
sungspfl ichtigen Handwerk entsprechen-
den Beruf insgesamt 6 Jahre tätig gewesen 
ist.

Diese Voraussetzung ist bei dem Kläger 
nicht erfüllt. Dass die 6-jährige Berufs-
erfahrung, von der vier Jahre auf leiten-
de Tätigkeit entfallen müssen, im An-
schluss an die Gesellenprüfung erfolgt 
sein muss, ergibt sich aus der Systematik 
und der Zielrichtung der HWO-Novelle 
2004.

VG Neustadt/Weinst.,
Urteil vom 13.1.2011 – 4 K 1072/10.NW

Auch Schwarzarbeit ist unfallversichert

Altgesellenregelung,
Ausübungsberechtigung,

Lehrzeit und Gehilfentätigkeit



Ihre PartnerIhre Partner
„Rund um den Bau“„Rund um den Bau“
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Die Zeiten sind rauer geworden in der 
Baubranche. War vor etwa 10 Jahre das 
Verhältnis zwischen privaten Bauherren 
und Bauunternehmer noch weitestgehend 
unbelastet, so hat sich dieser Zustand, ins-
besondere in den letzten Jahren, grundle-
gend gewandelt.

Seit die staatliche Förderung des Eigen-
heimbaus erheblich gekürzt wurde und 
deren gänzliche Streichung zur Diskussion 
steht, wird insbesondere auf Bauherrensei-
te nach alternativen Finanzierungsmög-
lichkeiten gesucht. Nach der alten Volks-
weisheit „Not macht erfi nderisch“ wird 
vieler Orts von Bauherren versucht auf 
mehr oder weniger unseriöse Weise die 
Werklohnforderung der Bauhandwerker 
zu beschneiden, um so Lücken in der pri-
vaten Eigenheimfi nanzierung zu schlie-
ßen.

Leider bietet das derzeit gültige Baurecht 
zahlungsunwilligen Bauherren vielfach 
Möglichkeiten längst überfällige Zahlun-
gen von Bauhandwerkern hinauszuzö-
gern. So, in dem beispielsweise Mängel 
erfunden, Zurückbehaltungsrechte in 
dreifacher Höhe der vermeintlichen Män-

Der Sicherheitseinbehalt –
ein Gewohnheitsrecht?

gelbeseitigungskosten geltend gemacht 
und auch anderweitige Abzüge getätigt 
werden, die vermeintlich rechtlich oder 
zumindest gewohnheitsrechtlich aner-
kannt seien. Gelingt es beispielsweise dem 
Bauunternehmer nach fertig gestelltem 
Gewerk und zähem Ringen mit dem Bau-
herren oder dessen Architekten eine Ab-
nahme zu erkämpfen, um damit grund-
sätzlich die Fälligkeitsvoraussetzung für 
seine Werklohnforderung zu schaff en, so 
sieht er sich nunmehr in den Stand ver-
setzt die so genannte Schlussrechnung 
schreiben zu können. Bekanntlich muss 
diese Schlussrechnung prüfbar sein, was 
insbesondere beim Einheitspreisvertrag 
weitere Anforderungen an den Bauunter-
nehmer stellt. Die Schlussrechnung muss 
mit dem Auf- maß übereinstimmen; sie 
muss geleistete Abschlagszahlungen be-
rücksichtigen und mit dem zu zahlenden 
Restwerklohn einschließlich gesetzlicher 
Mehrwertsteuer enden.

Hat der Bauunternehmer auch diese Hürde 
genommen und liegt dem Bauherren bzw. 
dessen Architekten eine prüfbare Schluss-
rechnung vor, so hat dieser zumindest beim 
VOB-Vertrag zunächst einmal Gelegenheit 

die Rechnung innerhalb einer Frist von 2 
Monaten zu prüfen, wobei es sich bei dieser 
Frist um eine echte Fälligkeitsfrist handelt, 
also vorher keine Zahlung der dokumentier-
ten Restwerklohnforderung verlangt werden 
kann. Wird nunmehr von der Seite des Bau-
herren die Rechnung geprüft an den Bau-
handwerker zurück geschickt, so sieht dieser 
sich oftmals mit einer Vielzahl von Einbe-
halten konfrontiert. Neben den oft unbe-
rechtigten Massekürzungen fi ndet sich auch 
immer wieder ein 5 – 10 prozentiger Abzug 
als so genannter Gewährleistungs- oder Si-
cherheitseinbehalt. Je nach Höhe der 
Werklohnforderung kann es sich hier- bei 
um eine erhebliche Summe handeln. Für 
den Bauunternehmer stellt sich die Frage, ob 
er sich in jedem Fall einen derartigen Abzug 
gefallen lassen muss. Dieser ist zwar prinzipi-
ell durch Bankbürgschaft ablösbar. In Zei-
ten, in denen jedoch durch die Banken der-
artige Gewährleistungsbürgschaften wie ge-
währte Darlehen behandelt und damit der 
Liquiditätsrahmen der betroff enen Bauun-
ternehmen eingeschränkt wird, gewinnt die 
Frage nach der Berechtigung eines Sicher-
heitseinbehaltes eine ganz andere Bedeu-
tung. Unproblematisch sind die Fälle, in de-

weiter nächste Seite »»»
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Das zuständige Amtsgericht hatte folgen-
den (typischen) Fall zu entscheiden: 

Im Juni 2010 suchte die Klägerin den Fri-
seursalon der Beklagten auf, um sich die 
Haare färben und ihre Spitzen schneiden 
zu lassen. Das von Natur aus dünne und 
feine Deckhaar sollte jedoch nach dem 
Wunsch der Kundin lediglich um einen 
halben Zentimeter gekürzt werden. Des 
Weiteren teilte sie der Friseurin mit, dass 
sie in der Vergangenheit bereits schon 
mehrmals von Friseuren „verschnitten“ 
wurde und dagegen juristisch vorgehe. 
Während des gesamten Schneidevorgangs 
erhob die Klägerin keinerlei Einwände. 
Da die Klägerin anschließend noch einen 
Termin bei der Kosmetikerin hatte, ver-
zichtete sie auf das Föhnen, zeigte sich 
aber über das Ergebnis zufrieden.
 
Am übernächsten Tag beschwerte sie sich, 
da die Haare zu kurz geschnitten worden 
seien. Sie habe richtige Löcher, durch wel-
che man die Kopfhaut durchschimmern 
sehe. Dadurch fühle sie sich regelrecht 
entstellt. Dadurch begründete die Kläge-
rin auch ihren Schmerzensgeldanspruch.

Kein Schmerzensgeld für
„misslungenen“ Friseurbesuch

Das zuständige Amtsgericht wies die Kla-
ge jedoch als unbegründet ab. Selbst wenn 
man unterstellen würde, dass die Haare zu 
stark gekürzt wurden, liege allenfalls eine 
geringfügige Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts vor. Die Rechtspre-
chung habe bisher nur dann einen 
Schmerzensgeldanspruch nach Friseurbe-
suchen angenommen, wenn ein Kunde 
dauerhafte Schäden am Haar oder der 
Kopfhaut davongetragen habe. Dies sei 

vorliegend jedoch nicht gegeben. Die blo-
ße Missachtung des persönlichen Wun-
sches der Klägerin sei jedenfalls nicht aus-
reichend, selbst wenn dies mit einer Ent-
täuschung oder Verärgerung verbunden 
ist. Des Weiteren käme ein Schmerzens-
geldanspruch nur in Betracht, wenn die 
Kundin durch einen völlig misslungenen 
Haarschnitt völlig „entstellt“ worden sei. 
 
Durch Inaugenscheinnahme des klägeri-
schen Kopfhaares durch das Gericht 
konnte festgestellt werden, dass die Kopf-
haut aus jedem Blickwinkel durchscheint 
und sichtbar ist. Dies hänge mit dem indi-
viduellen Haarzustand der Klägerin zu-
sammen und nicht mit einer etwaigen 
Pfl ichtverletzung der Beklagten. Dass die 
Kopfhaut nach einem Friseurbesuch stär-
ker zu sehen sei, liege also in der Natur der 
Sache, so das Gericht. Im Übrigen müsse 
der Klägerin auch ein erhebliches Mitver-
schulden angerechnet werden, da sie wäh-
rend des gesamten Schneidevorgangs kei-
ne Einwände erhoben hatte.

Amtsgericht München, Urteil v. 
07.10.2011, Az. 173 C 15875/11

nen Bauherr und Bauunternehmer einen 
Gewährleistungs- oder Sicherheitseinbehalt 
in Höhe einer bestimmten Prozentzahl der 
Abrechnungssumme für einen bestimmten 
Zeitraum, in aller Regel für die Dauer der 
Gewährleistungszeit ausdrücklich vereinbart 
haben. In diesen Fällen ist der Bauherr 
durchaus berechtigt von der Schlussrech-
nungssumme einen entsprechenden Abzug 
als Sicherheitseinbehalt zu tätigen, sofern 
dies der Bauunternehmer nicht ohnehin bei 
Rechnungsstellung bereits berücksichtigt 
hat. Problematisch sind die Fälle, in denen 
keine ausdrückliche Vereinbarung getroff en 
worden ist. Hier wird sich auf Bauherrensei-
te oft auf einen so genannten Handelsbrauch 
oder ein Gewohnheitsrecht bzw. eine Üb-
lichkeit eines Sicherheitseinbehaltes berufen.

Die Frage ist, ob diese Argumentation 
statthaft ist, es eine Befugnis des Bauher-
ren gibt, gewohnheitsrechtlich einen Si-

cherheitseinbehalt zu tätigen oder einfach 
zu behaupten, ein Sicherheitseinbehalt 
könne schon deshalb vorgenommen wer-
den, weil zwischen den Parteien die Gel-
tung der VOB vereinbart worden. Diese 
Frage wird von der Rechtsprechung ein-
deutig verneint. Es ergibt sich vielmehr 
aus §17 Nr. 1 Abs. 1 VOB, dass ein Si-
cherheitseinbehalt nur verlangt werden 
kann, wenn durch gesonderte vertragliche 
Absprache, z. B. in besonderen oder zu-
sätzlichen Vertragsbedingungen des Bau-
handwerkers eine Sicherheitsleistung ver-
einbart worden ist. Für diese Vereinba-
rung trägt der Bauherr die volle Darle-
gungs- und Beweislast. Solange eine 
ausdrückliche Vereinbarung fehlt kann 
kein Sicherheitseinbehalt vorgenommen 
werden, dies gilt auch dann, wenn die 
VOB nicht zwischen den Parteien verein-
bart ist und die allgemeinen gesetzlichen 
Regelungen des BGB Anwendung fi nden. 

Auch die in den §§ 232 ff  BGB enthalte-
nen Regeln gehen von der Abrede einer 
Sicherheitsleistung aus. Hieraus ergibt 
sich zwang- los, dass es entgegen weit ver-
breiteter Bauherrenansicht eine Üblich-
keit oder einen Handelsbrauch zur Sicher-
heitsleistung ohne vorherige vertragliche 
Abrede nicht gibt.

Dies bedeutet, dass sich jedenfalls der 
Bauhandwerker nur dann den Abzug eines 
Sicherheitseinbehaltes in Höhe einer be-
stimmten Prozentzahl von der Abrech-
nungssumme entgegen halten lassen muss, 
wenn er dies auch ausdrücklich mit dem 
Bauherren vereinbart hat, wobei die Ver-
einbarung einer Sicherheitsleistung hin-
reichend klar und als solche unmissver-
ständlich bezeichnet sein muss. Ferner 
muss unbedingt der Gegenstand der Si-
cherheitsleistung sowie möglichst der 
Zweck der Sicherheit genannt werden.
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In Kürze wird das neue Transplantations-
gesetz in Kraft treten. Dieses soll die Be-
reitschaft zur Organspende vergrößern. 
Die Auswirkungen auf Arbeitgeber bei ei-
ner Lebendspende werden nachfolgend 
dargestellt:

Es besteht die Pfl icht zur Entgeltfortzah-
lung, wenn ein Arbeitnehmer wegen einer 
Organspende nicht arbeiten kann. Die 
Versicherung des Organempfängers erstat-
tet jedoch die Aufwendungen.
Lebendspender besser abzusichern ist ei-
nes der Ziele, die der Gesetzgeber mit dem 
nun beschlossenen Gesetz im Zusammen-
hang mit der Spende von Organen oder 
Gewebe verfolgt. Dazu gehört insbeson-
dere, dass das Entgeltfortzahlungsgesetz 
ergänzt wird. Künftig wird eine Arbeits-
verhinderung infolge einer Organspende 
im Sinne des Transplantationsgesetzes wie 
eine unverschuldete Arbeitsunfähigkeit 
behandelt.

Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht
Der Entgeltfortzahlungsanspruch für bis 
zu sechs Wochen setzt nicht voraus, dass 
der Arbeitnehmer krank sein muss. Auch 
die Arbeitsverhinderung infolge einer Or-
ganspende genügt als ausschlaggebender 
Grund für den Entgeltanspruch. Wie bei 

Auswirkungen des Transplantations-
gesetzes auf Arbeitgeber

einem Arbeitsausfall wegen Krankheit be-
steht auch bei Ausfall durch eine Organ-
spende die Entgeltfortzahlungsverpfl ich-
tung an gesetzlichen Feiertagen fort. Der 
Versicherungsstatus des Arbeitnehmers in 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
spielt grundsätzlich keine Rolle.

Fortgezahltes Entgelt und Beiträge 
werden erstattet
Der Arbeitgeber bleibt mit dem fortge-
zahlten Entgelt nicht belastet. Das fortge-
zahlte Bruttoentgelt einschließlich der da-
rauf entfallenden Beiträge zur Sozialversi-
cherung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteile zur Kranken-, Pfl ege-, Renten und 
Arbeitslosenversicherung) sowie zur be-
trieblichen Altersversorgung werden auf 
Antrag zu 100 Prozent erstattet. Dieser 
umfangreiche Erstattungsanspruch wurde 
insbesondere eingerichtet, damit die Ak-
zeptanz des Arbeitgebers für den bewusst 
vom Arbeitnehmer in Kauf genommenen 
Arbeitsausfall auf größere Akzeptanz 
stößt.

Volle Erstattung durch die Kasse
des Organ empfängers
Zuständig für die Erstattung ist die Kran-
kenkasse, die die Kosten für die Kranken-
behandlung des Organempfängers trägt. 

Wenn der Organempfänger privat kran-
kenversichert ist, übernimmt das PKV-
Unternehmen die Erstattung im Rahmen 
des tarifl ichen Erstattungssatzes. Etwaige 
vertraglich vereinbarte Selbstbehalte wer-
den dabei nicht angewendet.

Bei längerem Ausfall wird
Krankengeld gezahlt
Dauert der Arbeitsausfall wegen einer Or-
ganspende länger als sechs Wochen an, ha-
ben die Spender künftig auch einen Kran-
kengeldanspruch. Sie erhalten als Ersatz für 
das ausgefallene Nettoentgelt Krankengeld. 
Für pfl ichtversicherte Arbeitnehmer bleibt 
die Mitgliedschaft in dieser Zeit erhalten. 
Das gilt für den Spender selbst dann, wenn 
der Empfänger PKV-versichert ist.

Mitwirkungspfl ichten
des Arbeitnehmers
Ausdrücklich im Gesetz geregelt wird 
auch die Verpfl ichtung des Arbeitneh-
mers, seinen Arbeitgeber unverzüglich 
über alle Fakten zu informieren, die zur 
Durchsetzung des Erstattungsanspruchs 
erforderlich sind. Ob die Erstattungsan-
sprüche im Rahmen des elektronischen 
Datenaustauschs geltend gemacht werden 
können oder auf manuellem Wege abzu-
rechnen sind, steht derzeit noch nicht fest. 
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Kündigungserklärungsfrist
bei Anklageerhebung

Der Arbeitgeber kann eine den Verdacht 
der Tatbegehung verstärkende Tatsache – 
wie die Erhebung der öff entlichen Klage 
– auch dann zum Anlass für den Aus-
spruch einer Verdachtskündigung neh-
men, wenn er eine solche schon zuvor er-
klärt hatte. (BAG, Urteil vom 27.01.2011 
- 2 AZR 825/09)

Sachverhalt
Die Parteien stritten über die Wirksam-
keit einer außerordentlichen Verdachts-
kündigung wegen sexueller Belästigung. 
Der dagegen erhobenen Kündigungs-
schutzklage des Arbeitnehmers gab das 
Hessische Landesarbeitsgericht (LAG) am 
9.10.2006 statt, weil die Beklagte die 
Zweiwochenfrist des § 626 II BGB ver-
säumt hatte. In der mündlichen Verhand-
lung vor dem LAG am 9.10.2006 erfuhr 
die Beklagte jedoch, dass die Staatsanwalt-
schaft gegen den Kläger inzwischen An-
klage erhoben hatte. Sie sprach nach wei-
teren Ermittlungen, einer erneuten Anhö-
rung des Klägers und einer Anhörung des 

Betriebsrats eine zweite außerordentliche 
Verdachtskündigung aus. Auch diese griff  
der Arbeitnehmer mit einer Kündigungs-
schutzklage an. Das Arbeitsgericht und 
das LAG haben der Klage erneut stattge-
geben.

Das BAG hob die Entscheidungen der 
Vorinstanzen jedoch auf und wies die 
Kündigungsschutzklage ab. Die beklagte 
Arbeitgeberin hatte die Frist dieses Mal 
gewahrt. Insbesondere hatte sie durch 
die erste Verdachtskündigung nicht das 
Recht verbraucht, eine zweite Verdachts-
kündigung auszusprechen. Eine zweite 
Verdachtskündigung ist immer dann 
keine unzulässige Wiederholungskündi-
gung, wenn sie auf einer neuen Tatsache 
beruht, die den Verdacht der Tatbege-
hung verstärkt. Eine solche neue Tatsa-
che kann eine Anklageerhebung im 
Strafverfahren sein, selbst wenn sie auf 
Erkenntnissen beruht, die dem Arbeitge-
ber bereits bekannt sind. Bejaht die 
Staatsanwaltschaft, die über weiterrei-

chende Ermittlungsmöglichkeiten als 
der Arbeitgeber verfügt, den hinreichen-
den Tatverdacht, bringt sie damit zum 
Ausdruck, dass der Verdacht eine andere 
Qualität erhalte. Die Anklageerhebung 
ist daher geeignet, den gegen den Arbeit-
nehmer gehegten Verdacht zu intensivie-
ren. Der Arbeitgeber kann deshalb dar-
auf eine erneute Verdachts- oder Tatkün-
digung stützen.

Hinweis:
Arbeitgeber können künftig bei Vorliegen 
von sachlichen Gründen, wie etwa einer 
Anklageerhebung im Strafverfahren, er-
neut kündigen. Eine erste Verdachtskün-
digung „verbraucht“ nicht den Ausspruch 
einer weiteren Verdachtskündigung. Dies 
wird immer dann relevant, wenn sich die 
erste Kündigung nicht vor Gericht halten 
ließ und das Arbeitsverhältnis dann fort-
gesetzt werden müsste. Es empfi ehlt sich 
daher die weitere Entwicklung zu Strafver-
fahren bezüglich der vorgeworfenen Tat 
genau zu verfolgen.
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Ihre Tischler-Fachbetriebe Ihre Tischler-Fachbetriebe 
und Partnerund Partner

Im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung 
zur Entstehung von Urlaubsansprüchen 
Langzeitkranker waren bisher die Fragen 
unbeantwortet, ob auch in einem ruhen-
den Arbeitsverhältnis Urlaubsansprüche 
entstehen und nach welcher Zeit diese Ur-
laubsansprüche verfallen. Beide Fragen 
hat das Bundesarbeitsgericht mit seiner 
Entscheidung vom 7. August 2012 beant-
wortet:

Jeder Arbeitnehmer hat nach § 1 BUrlG 
in jedem Kalenderjahr auch dann An-

spruch auf bezahlten Jahresurlaub, wenn 
er im gesamten Urlaubsjahr arbeitsunfähig 
krank war. Dies gilt auch, wenn der Ar-
beitnehmer eine befristete Rente wegen 
Erwerbsminderung bezogen hat und eine 
tarifl iche Regelung bestimmt, dass das Ar-
beitsverhältnis während des Bezugs dieser 
Rente auf Zeit ruht. Der gesetzliche Min-
desturlaubsanspruch steht nach § 13 Abs. 
1 Satz 1 BUrlG nicht zur Disposition der 
Tarifvertragsparteien. Bei langjährig ar-
beitsunfähigen Arbeitnehmern ist § 7 Abs. 
3 Satz 3 BUrlG, wonach im Fall der Über-

tragung der Urlaub in den ersten drei Mo-
naten des folgenden Kalenderjahres ge-
währt und genommen werden muss, so 
auszulegen, dass der Urlaubsanspruch 15 
Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres 
verfällt. Der EuGH hat in der Entschei-
dung vom 22. November 2011 seine 
Rechtsprechung bezüglich des zeitlich un-
begrenzten Ansammelns von Urlaubsan-
sprüchen arbeitsunfähiger Arbeitnehmer 
geändert und den Verfall des Urlaubs 15 
Monate nach Ablauf des Urlaubsjahres 
nicht beanstandet.

Urlaubsanspruch im langjährig
ruhenden Arbeitsverhältnis 
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Ständige Beratungstermine fi nden statt:
(nach vorheriger Terminvereinbarung!)
Freitags, ab 12.30 Uhr, in der 

Geschäftsstelle der
Kreishandwerkerschaft Heinsberg,
Franziskanerplatz 13, 41812 Erkelenz

Telefon-Nr.: 
0 24 51 / 62 01 29 (Büro Geilenkirchen / Mo – Do)
0 24 31 / 96 07 0 (Büro Erkelenz / Fr)

Johannes Willms Versichertenältester steht allen Betriebsinhabern und
Mitarbeiternin Fragen rund um das Th ema „Rente“ zur Verfügung.

Nehmen Sie diesen kostenlosen Service an
und vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin.

Rund um das Thema „Rente“
berät Sie kostenlos Johannes Willms

Versichertenältester

Alle Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung gehören zu den sonstigen 
Einkünften und sind steuerpfl ichtig. In 
der Regel ist keine Einkommensteuer zu 
zahlen. Bezieht der Rentner bzw. sein Ehe-
gatte außer der gesetzlichen Rente weitere 
Einkünfte, kann es zu einer Besteuerung 
der Rente kommen. Bis 2004 waren die 
Renten nicht in voller Höhe, sondern nur 
mit dem sogenannten „Ertragsanteil“ 
steuerpfl ichtig. Die Höhe dieses Ertrags-
anteils richtet sich nach dem Lebensalter 
des Rentners zu Beginn der Rente. Ab 
2005 wurde die Rentenbesteuerung geän-
dert. Künftig werden auch die Rentner, 
die – obwohl sie aufgrund der Höhe der 
Einkünfte dazu verpfl ichtet wären – bis-
her keine Einkommensteuererklärung ab-
gegeben haben, zur Abgabe einer Steuerer-
klärung aufgefordert. Dabei wird auch 
berücksichtigt, welche Rentenbezieher 
ggf. miteinander verheiratet und ob da-
durch Einkommensteuer anfällt. Es muss 

Steuerhinterziehung bei
Verschweigen von Renteneinnahmen

davon ausgegangen werden, dass die Ein-
kommensteuer ab 2005 festgesetzt und 
ggf. Nachzahlungen einschließlich Zinsen 
anfallen. 

Bitte beachten Sie! Die Einführung der 
Identifi kationsnummer ab 1.7.2007 eröff -
net der Finanzverwaltung weite Kontroll-
möglichkeiten. So müssen ab dem 1.1.2005 
ausgezahlte Renten durch die Rentenkasse 
an das Finanzamt gemeldet werden. In der 

Vergangenheit stellten die Finanzgerichte 
klar, dass die Nichtangabe von Rentenbe-
zügen den Tatbestand der Steuerhinterzie-
hung erfüllt!

Anmerkung: Vielfach sind die Rentner – 
aus welchen Gründen auch immer – nicht 
mehr in der Lage ihre Einkommensteuer-
pfl icht nachzukommen. Es gilt deshalb 
der Aufruf an die Kinder, den Eltern diese 
Pfl icht nahe zu bringen.



Ihre Meisterbetriebe und 
Partner der Kfz-Innung
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Martine van Cuijck und Günter Wallrafen 
zählen zu den besten Autofahrern 
Deutschlands. Bei einem vom Deutschen 
Kraftfahrzeuggewerbe, der DEKRA und 
der Autobild ausgeschriebenen Wettbe-
werb erreichten die junge Frau aus dem 
Selfkant und der Autofahrer aus Wald-
feucht als einzige aus dem Kreis Heinsberg 

das Finale der besten 40 bei einem Bewer-
bungsaufkommen von mehr als 100.000 
Autofahrerinnen und Autofahrer aus ganz 
Deutschland. 

Beide wurden auf Einladung der Innung für 
das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg und der 
Dekra in den Räumen der Kfz-Prüfstelle der 

Dekra in Geilenkirchen als „Botschafter für 
Mobilität und Sicherheit“ ausgezeichnet. 
Obermeister Heinz-Georg Overbeck und Rolf 
Reiners (v.r.) und stv. Obermeister Th eo Drie-
ßen und Hauptgeschäftsführer Dr. Vonden-
hoff  (v.l.) gratulierten den „besten Autofah-
rern“ Martine van Cuijck und Günter Wallra-
fen aus dem Kreis Heinsberg zu ihrem Erfolg.

Kfz-Innung Heinsberg ehrt
Deutschlands beste Autofahrer
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Seit 2006 verfügt die Kreishandwerker-
schaft Heinsberg über ein Handwerker-
verzeichnis. Nach einer Überarbeitung im 
Jahr 2010  geht das Branchenbuch nun-
mehr in die dritte Aufl age. Vom Bäcker bis 
zum Zimmerer sind auf 72 Seiten alle In-
nungsfachbetriebe im Kreis Heinsberg 
aufgeführt.

Die Zielsetzung des Branchenbuchs ist es, 
eine wichtige Entscheidungshilfe für den 
Endverbraucher zu sein, geeignete Hand-
werksunternehmen  zu fi nden. Es soll eine 
Informationsquelle für die Bürger des 
Kreises Heinsberg sein, die z.B. einen 
Neubau planen, um- oder anbauen, mo-
dernisieren oder eine energetische Gebäu-
desanierung durchführen wollen, ihre 
Kraftfahrzeuge und Maschinen warten 
oder eine Familienfeier ausrichten bzw. 
den täglichen Bedarf an frischem Brot und 
Fleisch decken wollen.

In allen Gewerken bieten sich regional an-
sässige Innungsfachbetriebe aus dem Kreis 
Heinsberg an, die individuelle Lösungen 
planen und umsetzen und kundenorien-
tierte Beratung und meisterliche Ausfüh-
rung des Handwerks garantieren.

Eingangs werden in dem Branchenbuch 
alle Innungen mit den jeweiligen An-
sprechpartnern inklusive Obermeister 

und Vorstand mit Telefonnummern auf-
geführt. Alphabetisch sortiert fi nden die 
Bürger auf den folgenden Seiten die In-
nungsfachbetriebe der jeweiligen Innun-
gen, nach Branche sortiert mit allen rele-
vanten Daten.

Das Branchenbuch wir in einer Aufl age 
von 1300 Exemplaren bei der Kreishand-
werkerschaft Heinsberg sowie bei den 
Kommunen, Behörden, Banken und 
Sparkassen im Kreis Heinsberg zur kos-
tenlosen Mitnahme ausgelegt.

Branchenbuch der
Kreishandwerkerschaft Heinsberg

in dritter Aufl age

Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Vondenhoff (rechts)
und Geschäftsführer Johannes Willms präsentieren
die 3. Auflage des „Branchenbuchs der Kreishandwerkerschaft Heinsberg.
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Bei schönstem Wetter  sind die Teilnehmer 
der diesjährigen Bootstour „Wir sitzen alle 
in einem Boot“ in Linnich gestartet.

Leider waren, aus welchem Grund auch 
immer, relativ  wenig Kollegen dabei. Er-
freulich war, dass sich nach dem Seminar 
der AZUBIS in der Schulungsstätte der 
BGN sofort einige angemeldet hatten. Das 
waren auch die Lehrlinge, die sich zur Mit-
arbeit beim Industrie- und Handelsfest in 
Heinsberg  zur Mitarbeit angemeldet.

Die diesjährige Bootstour ging von Lin-
nich bis Hilfarth. Etwa 8Km, auf dem die 

Teilnehmer den Kreis Heinsberg  aus einer 
ganz anderen Sichtweise kennen lernten. 
Teilweise war der Flussverlauf der Rur re-
naturiert  worden, das heißt, er hatte seine 
ursprüngliche Fließrichtung wieder zu-
rückgewonnen. Vier Flusshindernisse, 
früher einmal „Wehre“ genannt mussten 
mit den  Schlauchbooten überwunden 
werden, wobei der Mut der Teilnehmer 
aufs äußerste  strapaziert wurde, waren 
doch Höhenunterschiede von  ca. 3 Me-
tern  zu bewältigen. Aber ohne Verluste 
ging es in Richtung Hilfarth.  Traumhaft 
schöne Natur und Tierwelten haben die 
Teilnehmer gesehen.  In Hilfarth im Hau-

se Sodekamp  war  alles organisiert und 
nach Ankunft konnten sich alle Teilneh-
mer bei leckeren Grillspezialitäten und 
Getränken  wieder 
von den Strapazen erholen.

Besonders aus dem Kreis der Lehrlinge kam 
eine sehr positive Resonanz mit dem Ziel, im 
kommenden Jahr wieder an der Bootstour 
teilzunehmen. Gerade hier ist feststellbar, das 
sich gerade diese Gruppe  gerne in unseren 
Beruf integriert. So  können wir den Beruf  
„Fleischer und Fleischerei-Fachverkäuferin“ 
positiv bei Jugendlichen festigen. Resümee: 
„Wiederholenswert!“

Bootstour der
Fleischer-Innung Heinsberg
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Auch in diesem Jahr feierte die Kreishand-
werkerschaft Heinsberg mit den Ehren-
amtsträgern aus den Innungen, Vertreter 
befreundeter Organisationen und ihren 
Mitarbeiter ihr Sommerfest.

Kreishandwerksmeister Wilfried Wiesen-
born hieß mehr als 180 Gäste herzlich 
willkommen, um ein paar unbeschwerte 
Stunden in lockerer Runde mit Handwer-

kern, Mitarbeitern und Förderern des 
Handwerks und der Kreishandwerker-
schaft Heinsberg zu verbringen.

„Ein Zusammentreff en wie unser heutiges 
Sommerfest soll dem Gedankenaustausch 
unter den Ehrenamtlichen dienen“, mit 
diesen Worten begrüßte Kreishandwerks-
meister Wiesenborn die Gäste zum Som-
merfest.

Er sagte Dank für den Einsatz der ehren- 
und hauptamtlich Tätigen, denn ohne ih-
ren uneigennützigen Einsatz  könne die 
Kreishandwerkerschaft und die ihr ange-
schlossenen Innungen nicht existieren, so 
Kreishandwerksmeister Wilfried Wiesen-
born. 

Wiesenborn ging kurz auf einen bekann-
ten Spruch von Wilhelm Busch ein. 

Kreishandwerkerschaft feiert ihr
17. Sommerfest mit Ehrenamtsträgern 

und Mitarbeitern

Am Ende seines kurzen Grußwortes stieß Kreishandwerksmeister Wilfried Wiesenborn(4.v. links) in lockerer Runde an:
Von links nach rechts: Kreisdirektor Peter Deckers, MdL Dr. Gerd Hachen, Hauptgeschäftsführer Dr. Michael Vondenhoff, Horst Wiegand, 
Berufsschuldirektor Rolf Dieter Crott, Ehrenobermeister Hubert Schlun, MdL Bernd Krückel und Geschäftsführer Johannes Willms.
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In diesem Jahr verwöhnte eine Abordnung der IKK-Classic, 
Regionaldirektion Aachen, die Besucher des Sommerfestes
mit antialkoholischen Cocktails.

„Willst du froh und glücklich leben, lass kein Ehrenamt dir ge-
ben“, soll dieser einmal gesagt haben. „Hier irrte Wilhelm Busch“, 
meinte Kreishandwerksmeister Wiesenborn. Aus seiner Sicht geht 
er eher mit den Aussagen des berühmten Soziologen Ulrich Beck 
konform, der einmal gesagt hat: „Das ehrenamtliche Engagement 
ist die Seele der Demokratie“, denn Ehrenamtler sind mündige 
Bürgerinnen und Bürger, die Verantwortung übernehmen und 
nicht darauf warten, dass andere handeln.“ so Wiesenborn.

Einer guten Tradition folgend nahm Wiesenborn das Sommerfest 
zum Anlass, langjährige Mitarbeiter der Kreishandwerkerschaft 
Heinsberg für ihre Tätigkeit zu danken: In diesem Jahr konnte die 
Sachbearbeiterin gia Nghi Khew auf ihr 25-jähriges Dienstjubilä-
um zurückblicken.

In lockerer Atmosphäre, bei Getränken, „Schälrippchen“ und „
Gulasch“ verbrachten die Gäste dieses Sommerfest in geselliger 
Runde. Alle Anwesenden waren sich einig: Trotz spät einsetzen-
dem Regen  war es wieder ein unterhaltsamer Abend mit lockerem 
Gedankenaustausch.
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Feier der alten Meister
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Feier der alten Meister
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Schon im letzten Jahr breitete Gudrun 
Nositschka ihr umfangreiches Wissen bei 
einer Führung über die Matronen-Vereh-
rung in der Gegend um Bad Münstereifel 
aus. Jetzt kamen die Unternehmerfrauen 
im Handwerk in einem Abendseminar im 
Haus des Handwerks in Geilenkirchen er-
neut in den Genuss von außergewöhnli-
chem, tiefem Wissen zum Th ema Frau. In 
ihrem Referat Mond-Mondin beschrieb 
Gudrun Nositschka Verschleierungen, 
Verstümmelungen und Verdrehungen von 
Mythen und Frauenbildern im patriarcha-
len Weltbild. Welches Weltbild stand für 
Mond, welches für Mondin (la luna)? 
„Viele Frauen, “ so Gudrun Nositschka 
„haben auf den Spuren ihrer Spiritualität 
die Mondin für sich entdeckt.“ Die anwe-
senden Unternehmerfrauen im Handwerk 
zeigten sich beeindruckt. Kathi Wolf fass-
te ihre Eindrücke zusammen: „Die Be-
schäftigung mit dem Mythos Mond/
Mondin führt uns in eine Zeit der gewalt-
samen Umbrüche in Sprache, Mythen 
und dem Leben von Frauen sowie zu einer 

Einen Großteil unserer Lebenszeit ver-
bringen wir am Arbeitsplatz. Um langfris-
tig gesund und leistungsstark zu bleiben, 
ist es wichtig, uns für ein gesundheitsbe-
wusstes Verhalten zu sensibilisieren. 
Durch welche Verhaltensweisen kann ich 
Beschwerden am Arbeitsplatz vorbeugen? 
Diese und andere Fragen beantwortete 
Heilmasseur Marc Hellweg im Haus des 
Handwerk in Geilenkirchen den Unter-
nehmerfrauen im Handwerk und zeigte 
durch praktische Umsetzungen vor Ort 
Methoden und Techniken, die leicht im 
Alltag umgesetzt werden können. Dabei 
orientierte er sich gezielt auf den Bereich 
der Büroarbeit, aber auch auf den Bereich 
des Handwerks. Selbst durch gesundheit-
liche Probleme gehandicapt wurde Marc 
Hellwegs Interesse schon in jungen Jahren 
an Krankengymnastik und Massagen ge-
weckt. Hinzu kommt ein intensives Studi-

Entdeckungsreise von den Höhlenmale-
reien bis zur Antike und dem Nachklang 
im Christentum, inspiriert von Querden-
kerinnen wie Gerda Weiler, Doris Wolf 
und Mary Dasly.“ 

um aller großen Kulturen und ihrer Heil-
kunden: chinesische Medizin, indische 
Heilkunde in vielen verschiedenen Aus-
prägungen und das weite Feld der afrika-
nischen Heilkunde. Die anwesenden Un-
ternehmerfrauen im Handwerk zeigten 
sich begeistert von Hellwegs Erklärungen 
von Zusammenhängen und den daraus re-
sultierenden Lösungen. „Unsere Erwar-

Die nächsten Termine der Unternehmer-
frauen im Handwerk sind unter www.ufh-
heinsberg-juelich.de einzusehen. Bei Inte-
resse melden Sie sich bei Kathi Wolf unter 
Telefon 02463-5678 an.

tungen an den Workshop, die Förderung 
von eigenverantwortlichem Gesundheits-
verhalten mit dem Ziel, individuelle 
Handlungsstrategien und Ressourcen auf-
zubauen und den Transfer in den Ar-
beitsalltag zu erleichtern, wurden voll er-
füllt,“ erklärte die Vorsitzende Andrea 
Siebert-Kortyka.

Die nächste Veranstaltung  der Unterneh-
merfrauen im Handwerk ist eine 2-Tages-
veranstaltung im Hotel Esser in Wegberg am 
09./10.11.2012 unter dem Motto: Energien 
im Wandel der Zeit. Referentinnen sind Bir-
git Müller, Qi Gong und Tai Chi Lehrerin 
und Gerda Schreurs-Poweleit, Jin Shin Jyut-
su und Gesundheitspraktikerin.

Weitere Informationen unter www.ufh-
heinsberg-juelich.de. Anmeldungen bei 
Kathi Wolf unter Telefon 02463-5678.

Abendseminar der Unternehmerfrauen 
im Handwerk Heinsberg-Jülich e.V.

Workshop der Unternehmerfrauen im Handwerk Heinsberg-Jülich e.V.

Erhaltung der Gesundheit

Gudrun Nositschka, Vorsitzende der Gerda-Weiler Stiftung, die sich mit feministischer 
Frauenforschung beschäftigt, referierte im Haus des Handwerks.
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43 Gesellen des regionalen Bauhandwerks 
erhielten im Rahmen einer zünftigen 
LOSSPRECHUNGSFEIER der BAU-
GEWERBE-INNUNG HEINSBERG 
und der STRASSENBAUER-INNUNG 
RURTAL auf dem Betriebsgelände der 
Firma Holzbau Küppers GmbH, in Gei-
lenkirchen ihren langersehnten Gesellen-
brief.

Dipl.-Ing. Dietmar Frenken, Obermeister 
der Straßenbauer-Innung Rurtal begrüßte 
hierzu auch im Namen des Dipl.-Ing. Mi-
chael Hemmersbach, Obermeister der Bau-
gewerbe-Innung Heinsberg zahlreiche Eh-
rengäste, unter ihnen den  Bürgermeister der 
Stadt Geilenkirchen, Herrn Th omas Fiedler, 
vom Kreis Heinsberg den Landrat, Herrn 

Lossprechungsfeier
der Baugewerbe-Innung Heinsberg 

und der Straßenbauer-Innung Rurtal
Stephan Pusch und den  Kreisdirektor Herrn 
Peter Deckers, von der  Handwerkskammer 
Aachen den Präsidenten, Herrn Dieter Phil-
ipp und den Geschäftsführer Herrn Georg 
Stoff els, sowie von der Kreishandwerker-
schaft Heinsberg den Kreishandwerksmeis-
ter Wilfried Wiesenborn, den stv. Kreis-
handwerksmeister Heinz-Peter Dahmen, 
den Hauptgeschäftsführer Herrn Dr. Mi-
chael Vondenhoff  und den Geschäftsführer 
Herrn Johannes Willms.

Er dankte allen, die ihren speziellen Bei-
trag zu diesem Ausbildungserfolg geleistet 
haben, insbesondere aber den zahlreichen 
Ausbildungsbetrieben der beiden Innun-
gen. Das Bauhandwerk der Region sei 
wieder einmal vorbildlich der Verantwor-

tung der jungen Generation gegenüber 
nachgekommen und habe vielen jungen 
Menschen durch eine qualifi zierte Ausbil-
dung die Möglichkeit zu einer soliden be-
rufl ichen Existenz gegeben.

Im weiteren Programmablauf präsentierten 
die Maurer-Prüfl inge Th omas Habicht, Fa-
bian Lenz und Robin Jansen zusammen 
mit den Berufsschullehrern Oberstudienrat 
Th orsten Bohm und Studienrat Stefan Hof 
ihren Berufsstand unter dem Motto „Der 
Weg zum Ziel – Die Maurer“

Aus den Händen der Herren Obermeister 
Dietmar Frenken (Strassenbauer-Innung 
Rurtal) und Michael Hemmersbach (Bau-
gewerbe-Innung Heinsberg), Stefan Kraik 
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(Fachgruppenleiter für den Bereich Stuk-
kateure), Walter Stassny (Fachgruppenlei-
ter für den Bereich Zimmerer), und durch 
den Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Holz- und Bautenschutzverbandes Köln, 

Herr Dr. Friedrich Remes erhielten die er-
folgreichen Lehrlinge ihren Gesellenbrief.

Nach dem offi  ziellen Teil der Losspre-
chungsfeier feierten die Anwesenden auf 

dem zweckentfremdeten Betriebsgelände 
der Fa. Holzbau Küppers GmbH, Geilen-
kirchen bei Bier und Gegrilltem den er-
folgreichen Abschluß der Ausbildungszeit.

Nach der Überreichung der Gesellenbriefe stellten sich die 43 neuen Gesellen der 
beiden Innungen mit Obermeister Michael Hemmersbach (rechts, vordere Reihe), 
Obermeister Dietmar Frenken (2.v. rechts, vordere Reihe, den Fachgruppenleitern und 
Ehrengästen zum Gruppenfoto.

Im Rahmen der Lossprechungsfeier 
führten die Zimmerer den traditionellen 
„Zimmermanns-Klatsch“ vor.

weiter nächste Seite »»»
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Obermeister Michael Hemmersbach (Baugewerbe-Innung Heinsberg – links) und Obermeister Dietmar Frenken  (Straßenbauer-Innung 
Rutal – rechts) präsentierten die diesjährigen Innungs- und Kammersieger: 
Johannes Cleven, Heinsberg / Lambert Schlun GmbH & Co KG, Gangelt – 1. Innungssieger / 1. Kammersieger – Betonbauer (2.v.links); Jonas 
Bertrams, Heinsberg / Lambert Schlun GmbH & Co KG, Gangelt – 2. Innungssieger / 2. Kammersieger – Betonbauer (6. v. links); Sebastian 
Volk, Köln / Schleiff Bauflächentechnik GmbH  & Co KG, Erkelenz – 1. Innungssieger – Holz- und Bautenschützer ( 2. v. rechts); Sascha Grave, 
Wassenberg / Schleiff Bauflächentechnik GmbH & Co KG, Erkelenz – 2. Innungssieger – Holz- und Bautenschützer ( 3. v. rechts); Fabian Lenz, 
Hückelhoven / Rolf Cleven GmbH & Co KG, Selfkant – 1. Innungssieger / 1. Kammersieger – Maurer (4.v. links); René Nießen, Gangelt / 
Hans-Peter Molls, Gangelt – 2. Innungssieger / 2. Kammersieger – Maurer (3.v.links); Marcin Adamski, Hückelhoven / Roßkamp Bau-Putz-
Stuck GmbH, Geilenkirchen – Innungssieger / 1. Kammersieger – Stukkateur ( 5. v. links); René Porombka, Hückelhoven / Straßenbau Nießen 
GmbH, Hückelhoven – 1. Innungssieger / 2. Kammersieger – Straßenbauer ( 4. v. rechts); Patrick Kochs, Gangelt / H.W. Gottschalk gmbH, 
Heinsberg – 2. Innungssieger – Straßenbauer (6.v. rechts); Lucas Plum, Baesweiler / Holzbau Küppers GmbH, Geilenkirchen – Innungssieger 
– Zimmerer ( 5.v. rechts)
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Heinz Körfer Simon Knorr

Burk Wüllner
Bernd Baltes Bedachungen
Friedrich-List-Allee 70 · 41844 Wegberg
Fon 02432-9809-0 · Fax 02432-9809-10
info@baltes-bedachungen.de · www.baltes-bedachungen.de

WWir r gratulieren Tim Hagemann,n Tim Hagemann,

Dustin Malecki und Oliver SchmidtDustin Malecki und Oliver Schmidt

zur r bestandenen n Gesellenprürüfung

Wir gratulieren Tim Hagemann,

Dustin Malecki und Oliver Schmidt

zur bestandenen Gesellenprüfung

Die Dachdecker-Innungen im Hand-
werkskammerbezirk Aachen – für die 
StädteRegion Aachen, Heinsberg, Düren 
und Euskirchen – feierten gemeinsam die 
Lossprechungsfeier der frisch gebackenen 
Dachdeckergesellen im Lenné Pavillon im 
Casino in Aachen.

Ausrichter in diesem Jahr war die Dachde-
cker-Innung für die StädteRegion Aachen. 
Obermeister Dietmar Steinmetz freute 
sich, rund 250 Besucher – Prüfl inge, Aus-
bilder und Innungsmitglieder – begrüßen 
zu können. Gemeinsam mit Vertretern 
der jeweiligen Innungen überreichte er die 
Gesellenbriefe. Ein besonders herausra-
gendes Ergebnis konnte in diesem Jahr 
Alexander Dederichs aus Hellenthal von 

Lossprechungsfeier
der Dachdecker-Innungen

im Handwerkskammerbezirk Aachen

der Firma H. Vohsen Bedachungen 
GmbH aus Euskirchen erzielen. Hier gra-
tulierte Obermeister Dietmar Steinmetz 
nochmals persönlich zu diesem besonde-
ren Ergebnis und überreichte zusätzliche 

Sachpreise sowie einen Gutschein, der bei 
Nachweis an einer Bildungsmaßnahme 
von der Dachdecker-Innung Aachen ein-
gelöst wird. Abgerundet wurde die Feier-
stunde mit einem Brunch.
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Der beste Platz
für Ihre Anzeige.
Kontakt: Uwe Lemke, (02183) 41 60 33

Silbernes Meisterjubiläum

03.11.2012 Fridtjof Werden,
  Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister, Heinsberg
04.11.2012 Heinz-Willi Hennecke,
  Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister, Gangelt
05.11.2012 Gerd Gottschalk,
  Tischlermeister, Übach-Palenberg
25.11.2012 Hermann-Josef Birx,
  Elektro-Inst.-Meister, Erkelenz
01.12.2012 Walter Alex Kolacz,
  Zentralheizungs- und Lüftungsbauermeister, Wegberg
19.12.2012  Dieter Bertrams,
  Gas-Wasser-Inst.-Meister, Erkelenz

Goldenes Meisterjubiläum

07.11.2012 Johann Bürschgens,
  Tischlermeister, Baesweiler
07.11.2012 Kurt Bohrmann,
  Tischlermeister, Hückelhoven
07.11.2012 Heinz-Günter Hilgers,
  Tischlermeister, Übach-Palenberg
07.11.2012 Franz-Josef Göbbels,
  Tischlermeister, Titz
07.11.2012 Heinrich Mayer,
  Tischlermeister, Linnich
11.12.2012  Peter Eynden,
  Maler- u. Lackierermeister, Heinsberg

Diamantenes Meisterjubiläum

24.11.2012  Johann Winkens,
  Friseurmeister, Heinsberg

Geburtstage Ehrenamtsträger

01.11.2012  Dieter Ritterbecks,
  Kfz.-Mech.-Meister, Heinsberg  50 Jahre
05.11.2012  Toni Dürbaum,
  Friseurmeister, Jülich 85 Jahre
05.11.2012  Heinz-Josef Jansen,
  Schlossermeister, Erkelenz 65 Jahre
15.12.2012  Günter Nebel,
  Straßenbauermeister, Hückelhoven 70 Jahre

Termine November/Dezember

6.11.2012, 17.00 Uhr
 Innungsversammlung der Bäcker-Innung Heinsberg,
Kreishandwerkerschaft Heinsberg – Sitzungszimmer –

15.11.2012, 19.00 Uhr
 Innungsversammlung der Innung für das Kfz.-Gewerbe 

Heinsberg, Festhalle Heinsberg-Oberbruch (Brööker Stuben)

16.11.2012 und 17.11.2012
 Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk:
 2-Tagesveranstaltung: „Energien im Wandel der Zeit“
 Referentin: Frau Annamaria Schneider, Weinheim –
 Hotel Esser, Wegberg-Kipshoven

30.11.2012, 19.00 Uhr
 Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk
 „Weihnachtsfeier und Jahresausklang“, Tante Lucie, Wassenberg

Neue Innungsmitglieder

Baugewerbe-Innung Heinsberg:
» Würz Hochbau GmbH, Erkelenz
» Martin Selt UG, Erkelenz

Dachdecker-Innung Heinsberg:
» Grewe Julian, Erkelenz

Friseur-Innung Heinsberg:
» Tanja Neuefeind, Geilenkirchen

Innung für das Kfz.-Gewerbe Heinsberg:
» Pfeiff er Wolfgang, Erkelenz

Tischler-Innung Heinsberg:
» Frenken Alexander, Erkelenz



Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage(n) ich/wir den Erwerb der Mitgliedschaft bei der Kreishandwerkerschaft Heinsberg

Nikolaus-Becker-Straße 18, 52503 Geilenkirchen
Telefon: (02451)6201-0, Telefax: (02451)6201-62

 -Innung Heinsberg

ab

Heinsberg, den Stempel und Unterschrift

Ihre Innung –Ihre Innung –
Es gibt viele Gründe, dabei zu sein!Es gibt viele Gründe, dabei zu sein!
Liebe Kolleginnen und Kollegen
nicht überall ist die Bedeutung der Innung als Basisorganisation 
des örtlichen Handwerks bekannt. Sie können sich auf dieser Sei-
te kurz und knapp über die Vorteile einer Innungsmitgliedschaft 
informieren. Diese Informationen sind natürlich nur Ausschnitte 
der umfangreichen Vorzüge einer Innungsmitgliedschaft. Nach-
folgend vorab nur einmal sieben Gründe, die für eine Mitglied-
schaft sprechen: 

» Wir kümmern uns um die Einziehung Ihrer geschäftlichen 
Forderungen. Dieser Service ist kostenlos und erspart In-
nungsmitgliedern zeitraubende Schreibarbeit. Wettbewerbs-
widrige Werbung, wie zum Beispiel das unzulässige Anbieten 
handwerklicher Leistungen, ahnden wir sofort als Wettbe-
werbsverstoß durch entsprechende Abmahnverfahren, ohne 
Imageschaden für Sie.

» Werbung und Öff entlichkeitsarbeit gehören auch zu den we-
sentlichen Aufgaben Ihrer Kreishandwerkerschaft und In-
nung. So suchen wir intensiven Kontakt zu den Medien und 
zeigen sichtbare Präsenz auf öff entlichen Veranstaltungen. 
Diese Aktivitäten bringen Ihnen neue Kunden!

» Kostenfreie Rechtsberatung in allen Fragen des Arbeits-, Sozi-
al- und des Vertragsrechts. Auch werden Sie von uns kostenlos 
vor den Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichten vertreten. 

» Die Fachverbände unterrichten Sie regelmäßig über techni-
sche, wirtschaftliche und rechtliche Neuerungen. Es werden 

Fachveranstaltungen, Vorträge, Lehrgänge und Seminare an-
geboten. Maßnahmen also, die Ihnen ihre tägliche Arbeit er-
leichtern. 

» Die Kreishandwerkerschaft vertritt auch die Gesamtinteressen 
des selbstständigen Handwerks und vor allem im politischen 
Bereich.

» Für Innungsmitglieder ist die Berufsausbildung der Auszubil-
denden günstiger. Innungsmitglieder müssen nur reduzierte 
Prüfungsgebühren zahlen.

» Als Innungsmitglied können Sie kostengünstige Versicherun-
gen über das Versorgungswerk der Kreishandwerkerschaft mit 
der Signal/Iduna-Versicherung in Anspruch nehmen.

Das wichtigste Argument ist bei allen Leistungen zweifellos 
der Kostenvorteil einer Innungsmitgliedschaft. Ihre Mitglied-
schaft macht sich mehr als bezahlt.

Also, auf was warten Sie noch?
Nehmen Sie sofort Kontakt auf. Es lohnt sich für Sie. 
Lassen Sie sich überzeugen. 

Kreishandwerkerschaft Heinsberg
Nikolaus-Becker-Straße 18, 52503 Geilenkirchen
Telefon: (02451)6201-0, Telefax: (02451)6201-62
www.kreishandwerkerschaft-heinsberg.de




